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18SS .
* Die Uebereinkunft mit dem päpstlichen

Stuhle .
( Fortsetzung .)

Die Art . VIII . bis XI . betreffen die Unterweisung und
Erziehung der Jünglinge , die sich dem geist¬
lichen Stande widmen wollen .

Der Art . VIII . stellt es dem Erzbischof frei , ein Seminar
nach Vorschrift des Trienter Konzils zu errichten und in das¬
selbe Knaben und Jünglinge , wie cs das Bedürfniß und der
Nutzen der Diözese erheischt , zur Ausbildung aufzunehmen .
Hinsichtlich der Einrichtung , Leitung und Verwaltung dieses
Seminars , sowie hinsichtlich des darin zu ertheilenden Unter¬
richts wird er seine Amtsgewalt mit vollem und freiem
Recht üben . Er wird daher auch die Vorsteher und Lehrer
ernennen , und so oft er es nöthig oder nützlich findet , ent¬
lassen .

Diese Bestimmungen sind nicht neu ; sie finden sich ihrem
wesentlichen Inhalt nach schon in den Bullen krovicks solersguo
von 1821 und xä Uominioi ßreZis oustoäism von 1827 .
Neu ist, daß in der Instruktion dem Erzbischof bedeutet wird ,
er habe die Statuten nnd Vorschriften für das Seminar der
großh . Regierung zur Kenntnißnahme mitzutheilen ( worauf
ihr selbst- erständlich etwaige Erinnerungen unbenommen sein
werden ) und zu Vorstehern und Lehrern des Seminars nur
solche Männer zu wählen , von welchen er sich verlässigt hat ,
daß sie in bürgerlicher und politischer Beziehung der großh .
Regierung nicht minder genehm sind .

Für den Fall , daß ein vollständiges Seminar nach Vor¬
schrift des Trienter Konzils , d. h. ein solches errichtet wird ,
dessen Zöglinge innerhalb des Seminars auch ihre humanisti¬
schen und theologischen Studien machen , wird überdies in der
Instruktion der Erzbischof aufgefordert , den Lehrplan so ein¬
zurichten , daß die Zöglinge auch in der Literatur und Philo¬
sophie gründlich unterrichtet und wohlbewandert werben .
Da an einer solchen höhern Bildung der Geistlichen , wie die
Instruktion sich ausdrückt , sehr viel gelegen ist , so dürfte die
großh . Regierung , wenn wirklich die Zöglinge im Seminar
nicht bloS die Erziehung , sondern auch den ganzen Unterricht
erhalten sollten , veranlaßt sein , unter den Bewerbern um lan¬
desherrliche Patronatspfründen denjenigen den Vorzug zu ge¬
ben , welche ihr durch eine Prüfung bewiesen haben , daß sie
die wissenschaftliche Bildung besitzen , die auch von den evan¬
gelischen Theologen und von den weltlichen Beamten gefor¬
dert wird .

Zur Zeit fehlt es an Mitteln , um der Vorschrift des Trien¬
ter Konzils hinsichtlich der Einrichtung des Seminars in
wesentlich größerem Umfang , als bisher , zu genügen . Die
Bulle kroviäs solersgue hat für das Seminar jährlich
25,000 fl. bestimmt . Diese Summe ist bisher theils für das
Priesterseminar verwendet worden , in welchem die Kandidaten
des geistlichen Standes nach vollendeten Universitätsstudien
ein Jahr zubringen , um die nöthige praktische Ausbildung und
die Weihen zu erhalten , theils für das Konvikt , in welchem sie,
soweit thunlich , während der Universitätsstudien erzogen wer¬
den , zum Theil vielleicht auch für das Knabenseminar , welches
der Hr . Erzbischof seit längerer Zeit in der Art unterhält , daß
die Zöglinge das großh . Lyceum besuchen . Nach der Schluß -
nvte könne » für das Seminar bis zu dem Betrage von
10,000 st. jährlich die Ueberschüsse der allgemeinen und solcher
nicht allgemeinen kirchlichen Fonds verwendet werden ,
deren Stiftungszwecken eine derartige Verwendung entspricht ;
es steht jedoch dahin , ob diese Fonds Ueberschüsse haben wer¬
den , und für die Fälle , wo die Ueberschüsse anderer Fonds bei-
gezogen werden sollen , hat sich die großh . Regierung ( im Hin¬
blick auf § . 20 der Verfaffungsurkunde ) ihre spezielle Zustim¬
mung Vorbehalten .

Für ein Bedürfniß kann die Errichtung eines Seminars
nach Vorschrift des Trienter Konzils um so weniger erachtet
werden , als m den Art . IX . bis XI . hinsichtlich der Unterwei¬
sung und Erziehung der Kandidaten des geistlichen Standes
Bestimmungen getroffen sind , die dem Zweck vollkommen ent¬
sprechen .

Nach Art . IX . beabsichtigt die großh . Regierung , mit einzel¬
nen katholischen Lyceen oder Gymnasien behufs einer guten
Erziehung der katholischen Jugend ( niedere ) Konvikte
zu verbinden , in welche auch die Knaben und Jünglinge aus¬
genommen werden können , die sich dem geistlichen Stande
widmen wollen .

Die Leitung und Beaufsichtigung dieser Konvikte steht zwar
der Regierung zu ; dem Erzbischof ist aber eine ausgedehnte
Mitwirkung eingeräumt . Im Einvernehmen mit ihm werden
das Statut und die Hausordnung festgestellt und die Vorsteher
und Repetenten aus dem geistlichen Stande gewählt . Ohne
seine Einwilligung soll Niemand in das Konvikt ausgenom¬
men werden oder darin bleiben . Es steht ihm zu , die Kon¬
vikte zu visitiren , zu den Prüfungen Bevollmächtigte abzuord¬
nen und von den Vorgesetzten periodische Berichte zu fordern .
Was sich auf die religiöse Unterweisung und Erziehung der
Zöglinge im Konvikt bezieht , hat der Erzbischof zu ordnen und
zu bestimmen , sowie es chm auch zukommt , darüber zu wachen ,

daß in keinem Unterrichtszweig ( im Konvikt ) etwas vorkomme ,
was der katholischen Religion und der Reinheit der Sitten
zuwiderläuft .

An den betreffenden Lyceen oder Gymnasien werden nur ka¬
tholische Lehrer angcstellt und wenn der Erzbischof hinsichtlich
der Lehrer und der an den Konvikten angestellten Personen oder
hinsichtlich des Lehrganges oder der Disziplin etwas z» be¬
merken oder auszustellcn hat , wird die Regierung , soweit thun¬
lich , dafür sorgen , daß den Bemerkungen und Wünschen des
Erzbischofs Genüge geschehe.

Der Art . X . betrifft das bereits bestehende höhere Kon¬
vikt , in welchem die Kandidaten des geistlichen Standes er¬
zogen werden , während sie an der Universität Freiburg die
Theologie studiren .

Die Leitung und Beaufsichtigung dieses Konvikts steht dem
Erzbischof zu. Erbestimmt die Hausordnung , ernennt und
entläßt den Vorsteher , die Repetenten , den Oekonomen und die
Mitglieder der ökonomischen Verwaltungskommission , und
leitet deren Amtsführung . Von ihm hängt die Ausnahme in
das Konvikt und die Entlassung aus demselben ab . Nach der
Instruktion hat jedoch der Erzbischof die Statuten und Vor¬
schriften , welche er für das höhere Konvikt erlassen wird , der
Regierung zur Kenntnißnahme mitzutheilen und als Direktor ,
Repetenten , Oekonomen , wie als Milgliederder Verwaltungs -
kommissivn wird er nur solche Männer ernennen , von welchen
er sich verlässigt hat , daß sie der Regierung nicht minder ge¬
nehm sind .

Für die Unterhaltung des Konvikts sollen die Beträge , wel¬
che bisher theils aus der für das Seminar bestimmten Summe ,
theils aus den allgemeinen kirchlichen und aus andern katholi¬
schen Fonds entnommen wurden , fortan geleistet werden .
Reiche » sie nicht aus , so wird sich die Regierung mit dem Erz¬
bischof wegen des nöthigen Zuschusses verständigen .

Da ein diesen Grundzügen entsprechendes neues Statut
schon im Jahr 1857 zwischen der großh . Regierung und dem
erzbischöflichen Ordinariat provisorisch vereinbart wurde , so ist
in der Instruktion bemerkt , es stehe nichts im Wege , daß die¬
ses Statut fortan in Kraft bleibe .

Für die Leitung des Priesterseminars , in welches
die Theologen nach vollendeten Universitätsstudien ausgenom¬
men werden , um daselbst zu bleiben , bis sie die Weihe erlangt
haben , gelten nach dem letzten Absätze des Art . X . die Bestim¬
mungen , welche nach dem Obigen für das » ach Vorschrift des
Trienter Konzils zu errichtende Seminar getroffen sind . Das
Gleiche gilt von dem Knabenscminar . Bisher hat die Regie¬
rung von der Leitung dieser Seminarien keinerlei amtliche
Kenntniß erhalten .

Nach Art . XI . steht die katholisch - theologische Fa¬
kultät an der Universität Freiburg in Bezug auf das kirch¬
liche Lehramt unter der Leitung und Aufsicht deS Erzbischofs .
Demnach kann derselbe den Professoren und andern Lehrern
die Ermächtigung und Sendung zu theologischen Lehrvorträ¬
gen ertheilen und nach seinem Ermessen wieder entziehen ,
ihnen das Glaubensbekenntniß abnehmen , auch ihre Hefte und
Lehrbücher seiner Prüfung unterziehen .

Da diese Professoren die wichtige Aufgabe haben , den Kan¬
didaten des Priesterstandcs die Lehren der Kirche in wissen¬
schaftlicher Darstellung vorzutragen , so kann der kirchlichen
Obrigkeit das Recht nicht bestritten werden , darüber zu wachen ,
daß die Vorträge mit den Lehren der Kirche im Einklang sie - '

hen . Man darf zu ihrer hohen Einsicht das Vertrauen haben ,
daß sie dieses Recht stets mit derjenigen Rücksicht üben werde ,
welche Männern gebührt , die man nach ihrem Charakter , ihrer
Befähigung und Bildung eines so wichtigen Lehramtes für
würdig erachtet hat .

Das Aufsichtsrecht des Erzbischofs ist übrigens ausdrücklich
auf das kirchliche Lehramt beschränkt . Davon abgese¬
hen haben die Professoren der katholisch -theologischen Fakultät
ganz dieselbe Stellung , wie die übrigen Professoren der Uni¬
versität ; sie sind Staatsbeamte und genießen die Rechte , wel¬
che nach den bezüglichen Gesetzen und den etwaigen besoudern
Bestimmungen der Anstellungsurkundenden Staatsbeamten zu¬
kommen . Diese Rechte würden sie im Zweifel auch nicht ver¬
lieren , wenn ihnen der Erzbischof die Sendung zu theologischen
Lchrvorträgen entziehen sollte . Ebendeßhalb hat der päpst¬
liche Stuhl dem Hrn . Erzbischof bemerkt , er habe , wenn er es
für nöthig erachten sollte , einem Professor der Theologie an
der Universität die kanonische Mission zu entziehen , zu einer
solchen Maßregel nicht zu schreiten , ohne sich vorher mit der
großh . Negierung ins Benehmen zu setzen.

Die großh . Regierung hat ihrerseits in der Schlußnote er¬
klärt : Wenn ein der theologischen Fakultät nicht angehöriger
Lehrer der Universität Freiburg in seinen Lehrvorträgen mit
der katholischen Glaubens - und Sittenlehre in Widerstreit ge¬
raden sollte , so werden sie den etwa Hierwegen zu erhebenden
Beschwerden des Erzbischofs jede thunliche Rücksicht gewähren .
Da an sich der Erzbischof nicht gehindert wäre , in einem sol¬
chen Falle seinerseits die ihm zustehenden Maßregeln zu er¬
greifen , so kann es der Regierung nur erwünscht sein , wenn er
statt dessen sich mit ihr benimmt , damit seiner Beschwerde , so¬
weit sie sich als begründet herausstellt , ohne Aufsehen abgehol¬
fen werde .

Hiermit hängt auch eine wcitere ^Erklärung der großh . Re¬

gierung zusammen , wonach sie , wenn der Erzbischof es für
nöthig erachten sollte , daß die Zöglinge des höhern Konvikts
bei Anhörung von Lehrvorträgen von den übrigen Studirenden
der Universität getrennt werden , die hierzu nöthigen Maßre¬
geln ins Werk setzen wird .

Die Art . XII . bis XXI . betreffen das Kircheuver «
mögen.

Für den Vermögens -Erwerb und Besitz der katholi¬
schen Kirche stellt der erste Absatz des Art . Xll . Sätze auf , die
schon bisher bei uns in Geltung waren . Das Vermögen ,
welches die katholische Kirche besitzt oder künftig erwerben
wird , soll unversehrt erhalten werden ; dasselbe unterliegt je¬
doch den öffentlichen Lasten und Abgaben , sowie den allgemei¬
nen Gesetzen des Großherzogthums gleich anderem Eigenthum .
Da hiernach die katholische Kirche in Ansehung ihres Vermö¬
gens von keiner Gesetzesbestimmung weder zu ihrem Vortheil ,
noch zu ihrem Nachlheil , ausgenommen werden soll , so ist sie
auch den Amortisativnsgesetzen unterworfen , die über den Ver¬
mögenserwerb der tobten Hand bestehen oder künftig erlassen
werden . Ließe die Ausdrucksweise der Konvention hierüber
einen Zweifel zu , so wurde er durch die vorausgegangenen
Verhandlungen beseitigt .

Was die Verwaltung des Kirchenvermögens betrifft , so
ist eS dem Rechte gemäß , daß nach dem 2 . Absatz des Art . XII .
zunächst die Anordnungen des Stifters , etwaige Privilegien
und Herkommen maßgebend sind. Wenn im Uebrigen nach
diesem Absatz das Kirchenvermögen im Namen der Kirche ,unter der Aufsicht des Erzbischofs , nach Vorschrift der Kirchen¬
gesetze verwaltet und dem Erzbischof oder seinen Bevollmäch¬
tigten von allen Verwaltern jährlich Rechenschaft abgelegt
werden soll , so haben diese allgemeinen Sätze darin , daß es sich
durchweg um Vermögen handelt , das für kirchliche Zwecke be¬
stimmt ist, ihre formelle Begründung . Indessen soll , wie der
3 . Absatz des Art . XII . erklärt , unter den obwaltenden beson¬
der » Verhältnissen und in der Voraussetzung , daß die Staats¬
kasse ( wie bisher ) zu den allgemeinen und örtlichen Kirchenbe¬
dürfnissen , so weit nöthig , Beiträge leistet , hinsichtlich der Ver¬
waltung des Kirchenvermögens dasjenige beobachtet werden ,was für alle einzelnen Gattungen dieses Vermögens in den
Art . XIII . bis XXI . genau und erschöpfend bestimmt worden ist .

Rücksichtlich des Vermögens der Metropolitankirche und
der Landkapitel , bleibt es bei dem bisherigen Nechtszustande .

Das Elftere , d. h . das Vermögen des erzbischöfli¬
chen Tisches , des Domkapitels , der Metropo¬
litankirche und des Seminars wird einschließlich
dessen , was von dem Ertrag erspart oder durch die Erledi¬
gung des erzbischöflichen Stuhles oder anderer Pfründen der
Metropolitankirche erübrigt oder neu dazu gestiftet wird , von
dem Erzbischof , bezw . dem Domkapitel nach Maßgabe der ka¬
nonischen Satzungen verwaltet . Indessen können die Liegen¬
schaften und ständigen Fonds , welche die großh . Regierung zur
Ausstattung der Metropolitankirche bereits hingegeben hat ,oder noch hingeben wird , ohne ihre Zustimmung weder veräu¬
ßert , noch irgendwie belastet werden und es steht nichts entge¬
gen , daß die großh . Regierung von Zeit zu Zeit Kenntniß da¬
von nehme , ob diese Vermögenstheile in ihrem Bestand erhal¬
ten seien . Art . XIV .

Die Fonds der Landkapitel , die für gewisse gemein¬
same Bedürfnisse der Kapitelsgeistlichkeit bestimmt sind , wer¬
den ( wie bisher ) unter der alleinigen Aufsicht des Erzbischofs
( von den Kapitelsgeistlichen ) verwaltet . Art . XV .

Das übrige Kirchenvermögen , das im Betrage von vielen
Millionen für die kirchlichen Bedürfnisse der Katholiken des
Landes bestimmt ist , wurde bisher hauptsächlich unter der Auf¬
sicht der Staatsbehörden verwaltet , während der Kirchenbe¬
hörde eine Mitaufsicht zustand . Nun wurde von Seite der
Kirchengewalt verlangt , daß die Aufsicht hauptsächlich der Kir¬
chenbehörde , und der Staatsbehörde nur eine Mitaufsicht ein¬
geräumt werde . Zuletzt einigte man sich dahin , daß die
Staats - und Kirchengewalt ein im Wesentlichen gleiches Auf¬
sichtsrecht üben sollen . Da es beiden Gewalten darum zu
thun ist , daß das Kirchenvermögen in seinem Bestand erhalten
und der Ertrag desselben stiftungsgcmäß verwendet werde , so
ist nicht zu fürchten , daß die Gemeinsamkeit des Aufsichtsrech¬
tes besondere Schwierigkeiten erzeugen werde , zumal da das¬
selbe weitaus in den meisten Beziehungen durch Eine von bei¬
den Gewalten in gemeinsamem Einverständniß bestellte und ge¬leitete Behörde geübt werden soll.

Was nun die einzelnen Arten des für die kirchlichen Be -
dürfnisse der Katholiken bestimmten Vermögens betrifft so
werden die für den Gottesdienst und die Seelsorge an den

'
ein¬

zelnen Orten gestifteten Pfarr - und Kapbaneipfründen ,während sie besetzt sind , ( wie bisher ) von ihren Inhabern
nach Vorschrift der Kirchengesetze verwaltet . Das Vermögen
der erledigten Pfründen soll von den Kämmerern der Lanvka -
pitel oder , sofern der Erzbischof mit der großh . Regierungüber andere Personen sich ewigen sollte , von diesen verwaltet
werden . Was von dem Ertrage der erledigten Pfründen nach
Bestreitung ihrer Lasten übrig bleibt , soll ( wie bisher ) dem
allgemeinen Jnterkalarfond einverleibt werden , wen « nicht
diese Ueberschüsse wegen besonderer Verhältnisse der einzelnen
Orte zur Aufbesserung der Pfründe oder zu nothwendigeu oder



nützlichen Verwendungen für die Ortskirche zu bestimmen sind .

Art . XXI .

Das sämmtliche Vermögen der Ortskirchenfabriken

und der anderen kirchlichen Ortsstiftungen soll in den

einzelnen Kirchspielen durch die zur Verwaltung dieses Ver¬

mögens bestellten Kommissionen auf die bisherige Weise auch

fernerhin verwaltet werden . ( Diese Kommissionen bestehen

aus dem Pfarrer oder einem andern seine Stelle vertretenden

Geistlichen als Vorstand , aus dem Bürgermeister oder , wo

dieser nicht katholisch ist , auS dem dienstersten katholischen Mit¬

glied des Gemeindevorstandes und aus einigen andern Katho¬

liken , welche das Kirchspiel aus seiner Mitte wählt .) Die

Verwaltung soll indessen ( dem allgemeinen Satze des Art . XU .

Abs . 2 gemäß ) im Namen der Kirche geführt werden und die

Pfarrer und andern Geistlichen sollen ihr Amt in dieser Kom¬

mission vermöge der Autorität des Erzbischofs und in seinem

Auftrag üben . Außerdem sollen die von dem Kirchspiel ge¬

wählten Mitglieder der Kommission und der von ihr selbst zu

wählende Rechner nicht blos ( wie bisher ) von der Negierung ,

sondern auch von dem Erzbischof beziehungsweise von den Be¬

vollmächtigten beider bestätigt und die Verwaltung der Kom¬

mission durch den von dem Erzbischof beauftragten Dekan ge¬

meinschaftlich mit der Staatsverwaltungsbehörde beaufsichtigt

werden . Art . XVI .
Das Vermöge » der kirchlichen Distriktsstiftun¬

gen , die für einen größer » Landestheil , nicht blos für einzelne

Kirchspiele und nicht für die Katholiken des ganzen Landes

bestimmt sind , wird von Kommissionen verwaltet , deren Mit¬

glieder zur Hälfte von der großh . Regierung , zur Hälfte von

dem Erzbischof gewählt werden , übrigens sämmtlich Katholi¬

ken und beiden Theilen genehm sein müssen . Ihren Vorsteher

wählen diese Kommissionen selbst ; ihr Rechner muß von der

großh . Regierung und dem Erzbischof bestätigt sein . Art . XVII .

Die Jnterkalarfonds und die übrigen allgemei¬

nen kirchlichenFondS werden durch Beamte verwaltet ,

die von der großh . Regierung und dem Erzbischof im gegen¬

seitigen Einverständniß gewählt werden . Welche Fonds aber

als allgemeine kirchliche anzusehen seien , wird im gegenseitigen

Einvernehmen der großh . Regierung und des Erzbischofs be¬

stimmt werden . Art . XIX . Abs . 3 XVIII .

Die Ueberwachung der Verwaltung der Jnterkalarfonds

und der übrigen allgemeinen kirchlichen Fonds , sowie die oberste

Aufsicht über die Verwaltung sämmtlicher kirchlichen Fonds

des Großherzogthums wird einem gemischten Kolle¬

gium übertragen , dessen Mitglieder zur Hälfte von der großh .

Regierung , zur Hälfte von dem Erzbischof gewählt werden ,

übrigens sämmtlich Katholiken und jedem von beiden Theilen

genehm sein müssen . Der Vorsteher dieses Kollegiums , eben¬

falls ein Katholik , wird von der großh . Regierung und dem

Erzbischof im gegenseitigen Einvernehmen gewählt und er¬

nannt werden , wobei jeder Theil das Recht haben wird , Die¬

jenigen vorzuschlagen , welche er zu diesem Amte für vorzugs¬

weise tüchtig hält . Art . XIX . Abs . 1.

Da übrigens der Genuß der Staatsdiener -Rechte nach den

Gesetzen des Großherzogthums durch die landesherrliche An¬

stellung bedingt ist, so ist von Seite des päpstlichen Stuhls im

Laufe der Verhandlungen erklärt worden , eS stehe nichts ent¬

gegen , daß auch die von dem Erzbischof ernannten Mitglieder

des gemischten Kollegiums , soweit sie nicht Geistliche sind und

als solche eine Pfründe haben , landesherrliche Anstellungs¬

urkunden erhalten . Noch viel weniger kann Dies hinsichtlich

des Vorstehers des Kollegiums und der Verwalter der allge¬

meinen kirchlichen Fonds , die von beiden Theilen in gemein¬

samem Einverständniß gewählt werden , einem Anstand unter¬

liegen .
Die Art und Weise , wie das gemischte Kollegium sein Amt

zu führen hat , wird von der großh . Regierung und dem Erz¬

bischof in gegenseitigem Einvernehmen vorgeschriebe » werden .

Art . XIX . Absatz 2 . Dasselbe - wird insbesondere sowohl im

Namen des Erzbischofs als der großh . Negierung von allen

einzelnen Verwaltern der kirchlichen Fonds sich Rechnung stel¬

len lassen , und über jede Verwaltung den geeigneten Bescheid

ertheilcn . Art . XVIII . Satz 2 . ( Hierdurch wird dem oben

berührten Satze des Art XII . Abs . 2 genügt werden , wonach

alle Verwalter kirchlicher Fonds dem Erzbischof oder seinen

Bevollmächtigten jährlich Rechnung ablegeu sollen . Der

päpstliche Stuhl wird nämlich dem Hrn . Erzbischof bemerken ,

daß unter den eben erwähnten Bevollmächtigten das gemischte

Kollegium zu verstehen sei , welchem alle Verwalter krrchlicher

Fonds im Namen des Erzbischofs Rechnung zu stellen haben .)

Nach sorgsamer Erwägung aller Verhältnisse , zu deren Er¬

mittlung dem Erzbischof ( wie der Regierung ) freisteht , von

jeder Stiftung in allen Beziehungen Kenntniß zu nehmen und

ihre Urkunden einzusehen , wird im gegenseitigen Einverstäud -

niß der großh . Regierung und des Erzbischofs eine genaue

Norm festgestellt werden , nach welcher die Verwaltung jedes

kirchlichen Fonds zu führen ist und seine Einkünfte jährlich zu

verwenden sind . Diese Norm ( Voranschläge ) soll das ge¬

mischte Kollegium bei Führung seines Amtes und bei Prü¬

fung der Rechnungen stets vor Augen haben und befolgen .

Art . XX .
Bei Feststellung des in jedem Kirchspiel für den Gottes¬

dienst zu verwendenden Theils der Ausgaben soll auf die

Anträge des Erzbischofs besondere Rücksicht genommen wer¬

den , und er allein soll dann zu bestimmen haben , wie die fest¬

gesetzten Summen zur Wahrung und Förderung des Gottes¬

dienstes zu verwenden seien . Hält der Erzbischof dafür , daß

zur Befriedigung außerordentlicher Kultusbedürfnisse Ertrags -

Überschüsse zu verwenden seien , so wird er sich mit der großh .

Regierung ins Benehme » setzen. Art . XX .

Während diese Anordnungen genügende Bürgschaft dafür

gewähren dürsten , daß durch Erhaltung der kirchlichen Fonds

in ihrem Bestand und durch stiftungsgemäße Verwendung

ihres Ertrags das gemeinsame Ziel der Staats « und Kirchen¬

gewalt erreicht werbe , ist überdies im Art . XIII . arigevrdvet ,

daß die Zustimmung sowohl der großh . Negierung , als der

Kirchengewalt eingeholt wessen müsse , wenn Kirchengüter

veräußert oder mjt Lasten beschwert , oder ihre Erträgnisse auf

eine den Stistungszwecken nicht entsprechende Weise verwendet

werde » sollen . Die Zustimmung der Kirchengewalt ist außer¬

dem auch zu Verpachtungen über 9 Jahre emzuholcn .

In Anichung des « icht - kirchtichen katholische »

Stiftungsvermögens , v . h . der Fonds , die zwar aus¬

schließlich sür Katholiken , aber nicht zu kirchlichen , sondern zu

Unterrichts - oder Wohlthätigkenszwecken gestiftet sind , hat die

großh . Regierung iu einer 'Note erklärt , es werde dem Hrn .

Erzbischof auf Verlangen Einsicht von Urkunden und Rech¬

nungen , welche solches Vermögen betreffen , gegeben werden ,

damit er sich von der Erhaltung und sttstungögemäßen Ver¬

wendung desselben überzeugen könne , und auf etwaige gegrün¬

dete Bemerkungen des Hrn . Erzbischofs werde Abhilft er¬

folgen . WaS hier zugesagt worden ist, würde auch ohne Zu¬

sage geschehen sein . Die großh . Regierung erkennt eS als

ihre Pflicht , für die Erhaltung und stiftungsgeinüße Verwen¬

dung der Fonds einer jeden Konfession , soweit nötjzig ,. zu sor¬

gen ; es kann ihr daher nur erwünscht sein , wenn Verstöße

gegen dieses Ziel behufs der Abhilfe zu ihrer Krmttniß ge¬

bracht werden , und soweit es sich um katholische Fonds han¬

delt , kanu hem Erzbischof als dem konfessionellen Oberhaupte

der Katholiken des Landes der Berus nicht abgesproche » »verö¬

den , wegen solcher Verstöße die Regierung auzugehen .

Da die Staatsbehörde , welche neben der Leitung der ka¬

tholischen ( DolkS -) Schulen die Aufsicht über das nichh- kirch,

liche katholische Stiftungsvermögen zu führen haben wird ,

gleich dem gemischten Kollegium , welchem nach Art . XVIll . k.

die Aufsicht über , das katholische Kircheuvermögen übertragen

werden soll , mit den Angelegenheiten der Katholiken , soweit

die Staatsgewalt ausschließlich oder gemeinsam mit der Kir¬

chengewalt dieselben leitet , betraut sein wird , so liegt es nahe ,

auS beiden Behörden Eine Gefammtstelle für die Besorgung

der katholischen Angelegenheiten zu bilden . In dieser Absicht

hat einerseits die großh . Regierung im Art . XIX . zugesagt , sie

werde den Vorsteher des gemischten Kollegiums auch zum Vor¬

stände der erwähnten andern Behörde bestellen , und anderseits

wird der päpstliche Stuhl dem Hrn . Erzbischof bemerken , eS

walte kein Anstand dagegen ob, daß beide Behörden eine ge¬

meinschaftliche Kanzlei und Revision haben .

Da die Kreisregierungen von der ihnen bisher übertragenen

Aufsicht über die Verwaltung der katholisch - kirchlichen Orts¬

und Distriktssonds wegen der von der Kirchengewalt mit

gutem Grunde angesprochenen Mitwirkung bei Besetzung der

Aufsichtsbehörde entbunden werden müssen , so wird die großh .

Negierung in Erwägung ziehen , ob diese Stellen auch von der

Aussicht über die Verwaltung der übrigen Orts - und Distrikts¬

fonds zu entbinden und die katholischen nicht -kirchlichen Fonds

dem Kollegium für die katholischen Schulen und Stiftungen ,

die evangelischen kirchlichen und nicht - kirchlichen Fonds aber

dem evangelischen Oberkirchenrath unmittelbar zu unterstellen

seien .

Nach Art . XXII . wird der Erzbischof mit allen großherzog¬

lichen Behörden unmittelbar verkehren , was ihm auch bisher

unbenommen war . Selbstverständlich wird er sich in jeder

Angelegenheit an diejenige Behörde wenden , welcher die Be¬

sorgung derselben zugewiesen ist, und es bleibt von den verein¬

barten Bestimmungen abgesehen der Regierung auheimgestellt ,

welchen Behörden die Besorgung der die Kirchengewalt be¬

rührenden Angelegenheiten von Seite der Staatsgewalt zuzn -

weiscn sei .

Der Art . XXlll . betrifft die Gesetze , Verordnungen und

Verfügungen , welche mit der Konvention im Widerspruch

stehen . Die Verordnungen und Verfügungen , deren Auf¬

hebung lediglich der Negierung zusteht , treten , soweit sie der

Konvention widerstreiten , sofort mit deren Verkündung außer

Kraft ; hinsichtlich der entgegenstehenden Gesetze aber , die nach

der Verfassung des Großherzogthums nur mit Zustimmung

der Landstände geändert werden können , ist blos bestimmt , daß

dieselben geändert werden sollen ( mutsbuntur ) . Die großh .

Regierung hat damit zugesagt , daß das Ihrige geschehen

werde , um die Aenderung herbeizuführen ; sie hat aber sowohl

im Laufe der Verhandlungen , als in der Ratifikationsurkunde

dem päpstlichen Stuhle erklärt , daß die Aenderung der Gesetze

nicht in ihrer alleinigen Macht stehe , sondern durch die Zu¬

stimmung der Landftände bedingt sei . Soweit also die Kon¬

vention Bestimmungen enthält , welchen Gesetze deS Landes

entgegenftehcn , bleiben die letzteren in Kraft , bis sie auf ver¬

fassungsmäßigem Wege geändert sein werden , und bis dahin

bleibt die Wirksamkeit der Konventionsbestimmungen , welche

diesen Gesetzen widerstreiten , ausgesetzt .

Da sonach durch die Konvention selbst keine Gesetzesbe¬

stimmung geändert wird , so ist ihre Rechtsbeständigkeit und

die Wirksamkeit ihrer den Gesetzen nicht widerstreitenden Be¬

stimmungen durch die Zustimmung der Landftände nicht be¬

dingt .
Was die außer Kraft tretenden Verordnungen betrifft , so

hat die großh . Regierung auf den Wunsch des päpstlichen

Stuhles in der Schlußnote erklärt , sie verstehe darunter vor¬

zugsweise die Verordnungen vom 30 . Jan . 1830 und vom

1 . und 3 . März 1853 , sowie das bei Errichtung des Erzbis -

thums erlassene Fundalionsinstrument , insoweit letzteres nicht

die Dotation des ErzbisthumS zum Gegenstände hat .

Nach Art . XXIV . werden , wenn über die vereinbarten Be¬

stimmungen künftig eine Schwierigkeit sich ergeben sollte , die

großh . Regierung und der päpstliche Stuhl sich zu freund¬

schaftlicher Verständigung ins Einvernehmen setzen.

Dies ist der Inhalt der abgeschlossenen Uebereinkunft . Wenn

dieselbe einerseirs der katholischen Kirche diejenige Selbständig¬

keit und Freiheit gewährt , deren sie zur vollständigen Er¬

füllung ihrer hohen Sendung bedarf , so dürste sich anderseits

aus der vorstehenden Darstellung ergeben , daß der katholischen

Kirche diese freie Bewegung ohne Gefährdung der Staats¬

gewalt und ihrer Zwecke zugestanden werden konnte » indem

die Regierung durch die Konvach
'
M nicht gehindert sein wird ,

die Rechte der SouvenLnetät , sowftt die staatlichen Interessen

überhaupt in allen Fällvi , wo die Kirche ihnen zu nahe treten

könnte , mit entsprechendem Erfolg zu wahren . Eine Ueber -

einkuiist , die gleich der vorliegenden den Rechten und Interessen

beider Theile die gebührende Rechnung zu tragen sucht , kann

nicht auf den Beifall derjenigen zählen , welche einer extremen

Richtung auf der einen oder andern Seite huldigen ; sie wird

sich aber als zuträglich für Kirche und Staat bewähren , wenn

sie mit demselben Geiste der Mäßigung und des freundlichen

Einvernehmens , mit dem sie verabredet wurde , in Vollzug ge¬

setzt und fortan gehaudhabl wird .

( Der Wortlaut der Konvention und der dazu gehörigen

Noten wirb in den nächste » Nummern dieses Blattes folgen .)

Badischer Landtag .

-j-j- Karlsruhe , 29 . Noo . Fünfte öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer , unter dem Vorsitze des Präsidenten

Junghanns . Aus der Regierungsbonk sind anwesend :

Der Hr . Präsident des Ministeriums des Innern und der

Justiz , Geh . Rath Frhr . v . Stengel , und der Hr . Staats -

Minister der Finanzen , Geh . Rath Regeuauer .
Der Hr . Präsident deS Ministeriums des Innern legt

vor : I ) das Budget der Badanstalten , mit der Bemerkung ,

daß Hr . Ministrrialrath Dietz zum Regieruugskommissär für

dasselbe ernannt sei ; 2) einen Gesetzentwurf , die Trennung

von Kleingemünd von der Gemeinde Neckargemünd detr .

Eingekommeu ist eine Petition des Fivcl Gantert vs »

Birkenborf , den Bundesbeschluß vom Jahr 1854 wegen Ver¬

hütung des Mißbrauchs der Presse betreffend , und eine Be¬

schwerde der Gemeinde Wolfach wegen Anlage einer Land¬

straße .
Das Sekretariat berichtet , daß die Abtheilunge » zur

Petitionskvmmission gewählt haben : die Abgg . Bissing ,
Sieb , v . Gleichenstein , Maps , Allmang , und zur

Kommission für Prüfung der Rechnung des Archivars : die

Abgg . Wahrer , Gottschalk , Kapferer,
' Rutsch -

mann , Lenz .
Der Abg . Gottschalk erstattet für die Druckkommission

den Bericht über den mit der Groos ' schen Buchhandlung ab¬

geschlossenen Vertrag , wornach diese die bei der Kammer vor¬

kommenden Drucksachen für die Dauer der gegenwärtigen
Verhandlung wieder zu denselben Bedingungen und Preisen ,
wie seither , übernimmt , und beaotragt dessen Geuehmiguug .

Hieraus begründet der Abg . Artaria einen Antrag dahin ,

daß die Schnngsprotokolle in umfassenderer Weise , als bisher ,

durch den Druck veröffentlicht werden , namentlich die bei der

Beralhung entwickelten Gründe , auS welchen Beschlüsse ge¬

faßt , Gesetze genehmigt , verworfen oder abgeändert werden ,
in dieselben ausgenommen werden sollen .

Der Präsident erläutert , daß die jetzige Form der

Protokolle auf einem Beschlüsse der Kammer vom Jahr 1850

beruhe , daß aber damals auf Antrag deS Abg . v . Soiro »

weiter beschlossen worden , außer den Anträgen und Beschlüs¬

sen auch wichtige Zusätze der Berichterstatter und Erklärungen
der Negierung in die Protokolle aufzmrehmeu , wogegen ein

Antrag von Zentnerauf Niederlegung der Motive der Be¬

richterstatter in das Protokoll damals verworfen wurde .
Der Abg . Fröhlich nimmt diesen letzter » Antrag wieder

auf , weil eS bei der Anwendung der Gesetze von Wichtigkeit

sei, die Beweggründe zu kennen , welche sie veranlaßten . Der

Abg . Lamey bekämpft aber denselben auö dem Grund , daß
die Kammer durch Annahme eines Antrags nicht nothwenvig
die Beweggründe des Berichterstatters zu den ihrigen mache .

Er führt aus , wie der Beschluß von 1850 , bei dem er selbst

mitgewirkt , eine Folge der damals eingetreteuen Theilnahm -

losigkeit deS Publikums a » den Kammerverhandlungeu sei,
und wie sich dies bis jetzt nicht wesentlich geändert habe , da¬

her auch zur Zeit kein Grund vorhanden sei, von demselben

abzugkhcn . Das Interesse der Staatsbeamten alt der Kennt -

niß der Beweggründe werde durch die jetzt gestellten Anträge

nicht befriedigt . Der Abg . v - Stockhv r « glaubt , daß diese

dem Geschäftsmann nothwcndige Kenntniß am besten durch

besondere Bearbeitung der einzelnen Gesetze mit den Motiven

der Regierung und der betreffenden Kommission und mit Be¬

rücksichtigung der Verhandlungen verbreitet werde . Der Abg .

Hildedrandt unterstützt den Antrag von Artaria , wel¬

cher aber von der Kammer verworfen wird . Der von dem

Abg . Fröhlich wieder aufgenommene Antrag Zentner 's

fand keine Unterstützung , und kam daher nicht zur Abstimmung .

Der Antrag der Druckkommission aus Genehmigung
des Vertrags mit der Groos ' schen Buchhandlung wird ange¬

nommen .
Der Abg . Bär vo » Karlsruhe berichtet Namens der Bnd -

getkommission über den Gesetzentwurf , die Forterhebnng der

Steuern für die Monate Dezember 1859 , Januar , Februar

und März 1860 betr . und beantragt die Annahme desselben ,

welche bei namentlicher Abstimmung einstimmig beschlossen

wird .
Der Präsident beraumt auf morgen eine geheime

Sitzung an und schließt die heutige Sitzung .

-j- Karlsruhe , 29 . Nov . Zweite Sitzung der Ersten

Kammer . Tagesordnung auf Mittwoch , den 30 , Nov .,

Morgens 10 Uhr . 1 ) Anzeige neuer Eingaben . 2) Vor¬

lagen der großh . Negierung . 3 ) Bericht der Budgetkommis -

siou über den Gesetzentwurf , die Forterhebnng der Steuern

in den Monaten Dezember , Januar , Februar und März be¬

treffend , und Berathung darüber . Hierauf : Geheime Sitzung .

Deutschland .
* Karlsruhe » 29 . Nov . Das heute erschienene Regie¬

rungsblatt Nr . 57 enthält :
I. Unmittelbare allerhöchste Entschließungen



Sr . Söuigl . Hoheit des Großherzogs . 1 ) Erlaub «

uiß zur Annahme fremder Orden . Se . König ! . Hoheit der
Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden , dem
Oberpostmeister Fischer in Baden die untenhänigst nachgc -

suchte Lrlaubniß zu ertheilen , den ihm von Sr . König !. Hoheit
dem Prinz -Regenten von Preußen verliehenen Rothen -Adler «
Orden dritter Klaffe anzunehmen und zu tragen ; die gleiche
allerhöchste Erlaubniß erhielt Kriegskommiffär Feinaigle
für das ihm von Sr . Maj . dem König der Niederlande ver¬
liehene Osfizierkreuz des Ordens der Elchenkrone . 2 ) Dienst «

Nachrichten . ( Schon mitgetheilt .)
il . Verfügungen und Bekanntmachungen der

Ministerien . 1 ) Bekanntmachung des großh . Ministe¬
riums des großh . Hauses und der auswärtigen Angelegenhei¬
ten : Die Errichtung eines großh . Konsulats in Louisville be¬

treffend . ( Dasselbe wurde dem Handelsmann John Smidt
daselbst übertragen .) 2 ) Bekanntmachungen deS großh . Mi¬

nisteriums des Innern : g) Die Apothekerlizenz des Gustav
Baur von Ichenheim betreffend , b ) Die Patenterlheilung an
die Gebrüder Renard aus Lyon betreffend , v) Die Vornahme
einer Ersatzwahl für den aus der Zweiten Kammer der

Ständeversammlung freiwillig ausgetretenen Abgeordnete »
Amtschirurgcn vr . Wagenmann betreffend . ( Landesherr !.
Kommissär Hr . Regierungsbirektor Fieser von Karlsruhe .)
ck) Den Paßkarten -Bereiu betreffend . «) Die Patenlcrthei -

lung au Adolf Winter ans Mühlburg und Emil Winter aus

Karlsruhe betreffend . 3 ) Bekanntmachungen des großh . Fi¬
nanzministeriums : a) Verordnung , die Festsetzung der Mreth «

zinse von Dienstwohnungen betreffend , b) Das Ergebniß der
im Oktober d. I . statt gchabten Prüfung der Kameralkandida «
ten betreffend . Darnach wurden von den Kameralkandidaten ,
welche sich im Oktober d. I . der Staatsprüfung unterzogen
haben , nachstehende dreizehn unter die Zahl der Kameralprak -

tikanten ausgenommen : A. Schoch von Wiesleth , K . Hen -
rici von Eberbach , I . Widmer von Daisendorf , L .
Schmidt von Mannheim , F . W . Schemder von Gem -

mingen , G . Kraus von Walldorf , I . Bulster von Bu¬

chen, A. Thyma von Munzingen , I . Günther von Ger -

lachsheim , PH . Bauer von Eisenrhal , H . Hagmaier von

Waldangelloch , K . Kerler von Karlsruhe , K . Beck von

Hüfingen . 'c) Die Tilgung des auf 3 Vrprozentige Obliga¬
tionen aufgenommenen Eisenbahn -Anlehens vom Jahr 1842

betreffend . 4 ) Bekanntmachung des großh . Kriegsministe¬
riums : Die Benennung des großh . 4 . Infanterieregiments
und 3 . Dragvnerregimeuts betreffend . Dieselbe lautet :

„ Nachdem Se . Königl . Hoheit der Großherzog nach
allerhöchsten Befehlen vom 19 . d. M . geruht haben , die Jn -

haberstelle des 4 . Infanterieregiments Sr . Großh . Hoheit dem

Prinzen und Markgrafen Wilhelm von Baden , und

jene deS 3 . Dragonerregiments Sr . Großh . Hoheit dem

Prinzen und Markgrafen Karl von Baden zu verleihen ,
haben Allerhöchstdieselben befohlen , daß das 4 . Infanterie¬
regiment die Benennung 4 . JnfanterieregimentPrinz
Wilhelm , und daS 3 . Dragonerregiment die Benennung
3 . Dragonerregiment Prinz Karl zu führen hat . "

III . Diensterledigung . Die evangelische Pfarrei
Brombach , Dekanats Lörrach , mit einem Kompetenzan¬
schlag von 1083 fl. 33 kr .

* Karlsruhe , 29 . Nov . Gestern Mittag hat in Du r -

lach eine Versammlung von ungewöhnlicher Art uud

Bedeutung stattgefundeu . Uns vorbehaltend , Näheres darü¬
ber nachzutragen , geben wir heute nur einige Notizen . Es

war eine Versammlung protestantischer Männer und betraf die

Lage der evangelischen Kirche des Landes nach dem nunmehr
erfolgten Abschluß der Konvention zwischen der großh . Regie¬

rung und dem päpstlichen Stuhle . Die Einladung dazu war
von mehreren Männern von Heidelberg ergangen , woruuter
die HH . Prof . vr . Häusser , Kirchenrath Vr . Schenkel ,
vr , Pagenstecher und Pfarrer Zittek . Die Versamm¬
lung fiel sehr zahlreich aus , obgleich alle ostensible Oeffenllich -
keit des Einladens umgangen worden war ; cs hatten sich
Theilnehmer aus Mannheim , Heidelberg , Pforzheim , Karls¬

ruhe , Lahr u . s. w . eingefunden , darunter viele Geistliche , Be¬
amte , Mitglieder des Landtags , und überhaupt meist nur Per¬
sonen der höhern Stände . Der Rathhanssqal in Durlach , wo
die Versammlung abgehalten wurde , faßte die Theilnahms -

lustigen kaum . Nachdem dieselbe von einem Gemeinderath
der Stadt Durlach willkommen geheißen war , konstituüt / sie
sich unter dem Vorsitz des Hru . vr . Pagcnstecher . Zunächst -

t trat Hr . Prof . Häusser auf , der « neu einstündigen Borttag
hielt , welchem die Versammlung mit gespanntester Aufmerk -

! strmkeit folgte . Rach ihm sprachen die HH . Zittel , Schenkel
^ und Geh . Rath Welcher . Man beschloß , eins Wochenschrift zur

Besprechung desselben Gegenstandes , der die Versammlung ver¬

anlaßt , zu gründen , und sich in ähnlicher Weise jeweils halbjähr¬
lich in Durlach oder anderwärts zu versammeln . Weiter wurde

. die Abfassung einer Denkschrift beschlossen , worin die gehaltenen
! Reden abgedrvckt und die der großh . Regierung und den Mit -
l gliedern der Ständeversammlung überreicht werden soll . In
> den Verhandlungen herrschte ein zwar prinzipiell entschiedener ,

aber durchaus würdiger Ton . Namentlich verdient hervorge¬
hoben zu werden , daß auch nicht rin Mißklang gegenüber her

katholischen Bevölkerung des Großherzvgthums laut wurde .

Nach der Versammlung vereinigte man sich beim Mahl in

der gastlichen „ Karlsburg " . Auch hier fand die allgemeine
Stimmung in endlos sich an einander reihenden Trinksprüchen
ihren entsprechenden Ausdruck . Unter de« Toasten sprach
keiner mehr an , als ein von einem Katholiken gehaltener auf
die fortdauernde brüderliche Eintracht zwischen den Katholiken
und Protestanten im Lande , Der Umstand , daß auch Bese -

ler von Heidelberg mit heraufgekommeu war , gab Anlaß zu
einer patriotische « Erinnerung an Schleswig -Holstein . Jeder ,
de» wir gehört , sprach mit Befriedigung und in gehobener
Stimmung von dem Tage in Durlach .

Stuttgart , 28 . Nov . ( Sch . M .) Bei der Artillerie
sollen dem Vernehmen nach größere Nedukiionen stattfinden ;
die Munitionsreserve und eine Batterie werden aufgelöst , so

daß diese Waffe wieder auf den vollständigen Friedensfuß zu -
rückgeführt sein wirk .

München , 26 . Nov . ( Nürnb . Corr .) Die Verhand¬
lungen der Ministerkonserenz in Würzburg hüllen
sich begreiflicher Weise in ttefcs diplomatisches Dunkel , uno
selbst das äußere Auftreten der Mitglieder scheint sich der
Oeffentlichkeit zu entziehen . Das Einzige , was man darüber
bisher aus den Würzburger Blättern erfährt , ist, daß die
HH . Minister am 24 . das Theater und am 25 . den Hofkvller
besucht habem Am 26 . speisten sie beim Regierungspräsi¬
denten Frhrn . v , Zu -Nhein und besuchte» Abends den von der
Harmonie zur Vorfeier des Geburtstages Sr . Maj . des
Königs veranstalteten Festball .

* Würzburg . Die gegenwärtig in Würzburg stattfin¬
dende Ministerkonserenz ist der Gegenstand unzähliger
Gerüchte und endloser Besprechungen in der Presse . Es gibt
keine Tagesfrage in Deutschland , von der nicht versichert wird ,
daß si« dort verhandelt würde . Man kann billig fragen , wo¬
her denn die Zeilungsreseremen das Alles wissen ; hat ihnen
denn Jemand das Programm und die Tagesordnung der
Würzburger Konferenz mitgethcilt ? Da dies nicht der Fall
ist, so können alle diese Gerüchte nur auf Verznnthungen oder
Erfindungen beruhen , iveßhalb ernste Blätter sich mit Recht
enthalten , sie mitzutheilen . Noch unberechtigter ist ohne Zweifel
der feindselige Ton , womit ein Thcil der Presse hie Konferenz
bespricht ; liegt cS auch auf der Hand , daß sie nicht darnach
angethan sein werde , die Chancen der kleindeutschen Plane zu
vermehre « , so haben die diesen Planen ergebenen Blätter noch
gar keine« Grund , die patriotische Absicht oder Nützlichkeit der¬
selben in Zweifel zu ziehen , am allerwenigsten dann , wenn sie
noch gar nicht wissen , was denn eigentlich in Würzburg zu
Stande gebracht werden wird .

Darmstadt , 28 . Nov . ( D . Z .) Durch ein großh . Edikt
vom 24 . d . wird der Landtag auf den 13 . Dez . d. I . ein¬
berufen . — Die Gymnasiasten der ober » Klasse in
Darmstadt haben den Reinertrag ihrer beide » Aufführungen
von „ Wallensteins Lager " mit 162 fl. 13 kr. der deutschen
SchiUerstlfiung zugewendet .

Mainz , 28 . Nov . ( Mainz . I .) Der Kaiser von Oester¬
reich hat dem großh . Geh . Regierunzsrath und Territorial -
kommifsär Hrn . Karl Schmittden Orden der Eisernen Krone
2 . Kl . ; dem großh . GeneralstaaiSproknrator vr . Seitz das Korn «
mandcurkreuz des Franz -Josephs -Ordens ; dem großh . Staats -
prokuratvr Vr . Belluc uud dem Präsidenten des Vcrwal -

tungsraths der Taunus - Eisenbahn , Großhändler Korn , den
Orden der Ersernen Krone 3 . Kl . , sowie dem Direktor der
Taunus -Eisenbahn , Hrn . Wern her , das Ritterkreuz des
Franz -Josephs -Ordens verliehen .

Aus dem Herzogthum Nassau , 25 . Nov . ( Fr . I .)
Wie mau hört , hat der Bischof von Limburg znm Zweck
der Errichtung eines Rettungshauses für verwahrloste
katholische Kinder die vormalige Ablei Marien st adt im
Amt Hachenburg von der Herzog ! . Domänenverwaltung für
32,000 fl. erworben .

WieSbadeu , 28 . Nov . ( Frkf . Bl .) Die General¬
versammlung der Tann » S - Ei senbahn verwarf
nach lebhafter Diskussion einen Antrag auf Verweisung her
gemachten Vorlagen an eirze besondere Kommission » u»sid ge¬
nehmigte den mit der heMchenLndWigsbahngesHlnffvre « Ver¬

trag mit 325 gegen 90 Stimmen .

Limburg , 26 . Nov . In den Zeitungen war davon die
Rede , daß zwischendrin Bischof von Limburg und den
Staatsbehörden Meinungsverschiedenheiten
darüber schwebten , ob dem Bisthum Limburg die Rechte einer
juristischen Person zuftänten , und daß die Entscheidung hier¬
über vor daS Herzog !» Hlaateminifterium gebracht worden sei.
Wie das „ Franks . Journ . " hört , hat dasselbe diesen Stiert in
den letzten Tagen dahin entschieden , daß daS BiSthum Lim «

duxg lediglich als eia geistlicher Verwaltungsbezirk zu betrach¬
ten sei, von welchem die Rechte einer juristischen Person nicht
beansprucht werden könnten . Von Seiten der geistlichen Bc -

. Hörde , welche Geld auf eine Hypothek ausleihen wollte , war
die Ausfertigung derselben auf den Namen des als Dar¬
leiherin bezeichnten Bisthurns - - - - - - - - >

fttttignng . dieser Hypothek aber r
UMheGe « ! verweigert werde
speziellen Fall jene Frage von a
gütigen Entscheidung gebracht .

Kassel , 25 . Nov . Die ii
Zweite » Kammer beschlösse« . .
Bund lautet : !

Durchlauchtigste deutsche BundeSvesisammlung !, OivZßvtl - Kqmmv
der Laudstäude des Aurfnrstenthuiiis Hessen hat !n der öffentlichen
Sitzung vom heuligeo Lage deichloffei» ( folgt der bereits mttgethetlte
Wortlaut de« Beschlusses ) . DaS gShorsamst Unterzeichnete Bureau der
Zweiten Kammer der Landstände venfehjt , ,icht , diese Beschlüsse andurch
zur Kenntniß der hohen deutschen B » ndesversaM« kuig zu bringe «, und
fügt zugleich folgende Schriftstücke ^ t ) dm selbständigen Antrag de»
Abg, Herzlei« vom 25. ». M . , die -LersassungSongelegenheit betreffend,
ucbft zugehörig«« Ad« teutn « ,f ; 2 ) de« Bericht des BerfassungSauS-
fchuffe« über den gedachten Antrag vom ) - l. M . , » nd 3) die am 5. l .
M . von der Zweiten Kammer genehm,^ Adresse qn Se . Hoheit
den Kurfürsten — in beglaubigten lZlbfchriftra bei. Zn größter Ehrer¬
bietung verharren wir durchlauchtigster deutscher Bundesversammlung
ganz gehorsamste Zuschlag , Präsident der Zweite« Kammer der kn>
hessischen Landstände. Kassel , am 24. Nov . 1859.

Luxemburg , 25 . Nov . ( Möln . Ztg .) Die LandtagS -
yerhandlgugen , die bis jetzt durchaus ruhig verlaufe » , haben
in den letzten Tagen eine halb e Krisis hervorgevnse » . Die
Budgets sind nach Wunsch der Regierung bereits bewilligt ,
und es handelte sich gestern und vorgestern ym eine der ver¬
sprochenen Reformen in den Ordonnanzen : das Wahlgesetz »
Hsiir haben seit 1857 indirekte L Zghltz» nvt einem Zensus vo »
ÄFr . für die Vorwähler , un d einen Wahlmaun auf 500

Seelen . Die Regierung wollte das indirekte System beibe¬
halten wissen und als einzige Aenderung einen Wahlmaun auf
250 Seelen bewilligen . Die Majorität in der Kammer will
aber direkte Wahlo » , wie sie die Verfassung zuläßt , d. h. mit
dem Zensus von 30 Fr . ; sie beruft sich dabei auf die verspro¬
chene liberale Ausführung der Verfassung , die der abgeschlosse¬
nen Versöhnung zu Grunde gelegt worden . D,e Regierung
hat erklärt , die Kammer möge diskulireu uud vvtiren ; jeden¬
falls werde man als gute Freunde scheiden. Nun ist der di¬
rekte Wahlmodus mit 15 Stimmen gegen 13 angenommen
worden , und weder die Regierung noch die Rechte hat inehr
an der Diskussion und dem Votum der übrigen Artikel des
Gesetzes Theil genommen . Sonderbar ist , daß bei diesem
Votum , das doch über einen Gegenstand handelte , der über
den persönlichen Parteiverhältniffen liegen sollte , die Kammer
sich gerade wieder so spaltete , »me vor der Versöhnung .

Hannover , 26 . Nov . Die „ N . H . Z . " enthält eine
ausführlichere Widerlegung der von verschiedenen Blättern
gebrachten Mitthciluugen über Differenzen , die zwischen
einzelnen Ministern hervvrgetreten sein sollen .

* Berti » , 27 . Nov . Die ministerielle „ Preuß . Ztg . "

polxmisirt heute in einem länger » Artikel gegen die „ Kreuz -
zeitnng "

, welche den gestern erwähnten „ offenen Brief "
der deutschen Nüchtlinge zu London zu einigen scharfen Be¬
merkungen gegen das jetzige preußische Ministerium benützt
hatte . Sie verwahrt dasselbe energisch gegen die Unter¬
stellung , „ daß eine unbewußte oder wohl auch gar bewußte
Identität der Tendenzen der Londoner „ Vaterlandsfreunve "
»uit denen der preußischen Regierung oder doch mit denen der
angeblich von dieser als Schvoßkind gepflegten „ zahmen Revo¬
lution " vorhanden sei "

, und fügt schließlich folgende Bemer¬
kung bei :

Wenn übrigens die „Reue Preuß . Ztg ." des aufgetauchten Verdachts
erwähnt , daß der offene Brief eine mit der „ N. Hauuov . Ztg ." getriebene
Mystifikation sei « möge, so können wir — gewiß zur erwünschteste » Ge-
nugihuung — die Auskunft ertheilen, daß dieser Verdacht allerdings in¬
sofern unbegründet ist, als wirklich der offene Brief — wenn auch,
wie «S scheint , nur in wenigen Exemplaren — von London aus an ver¬
schiedenen Orten eingegangen ist. Ob aber die Gesellschaft der Vater -
landsfteund « die wirkliche Urheberin ist, oder ob nicht vielleicht diese nur
als Maske für ganz andere Bestrebungen den Namen hcrgegeben hat,
das ist eine Frage , die wir unentschieden lassen . Die möglichen Nach-
forschungen nach der Urheberschaft find schon vor längerer Zeit veranlaßt
worden, sowie der strafbare Inhalt des Schriftstücks bereits den Lokal-
dehörden zur Beschlagnahme der entdeckten Eremplare uud Einleitung
des weitern gesetzlichen Verfahrens Anlaß gegeben hat.

Auch die „ Nat . -Ztg ." benützt den Anlaß , nicht um den
„ offenen Brief " selbst mitzutheilen , sondern um sich gegen die
„ Kreuzzeitung

" ebenfalls auf die Mensur zu stellen . — Die
Abreise deS Königs und der Königin nach dem südwest¬
lichen England hängt von dem Befinden des hohen Leidenden ,
von Wind und Wetter ab , und ist zur Zeit noch nichts Näheres
darüber festgesetzt. — Die wegen BefestigungderNord -
see - Küsten beabsichtigten Anträge wurden dem preußischen
Bundestags -Gesandten in Frankfurt ohne vorgängige Ver¬
ständigung mit den unmittelbar betheiligten Staaten zuge -
sertigt ; eS geschah hies jedoch unter gleichzeitiger Entsendung
einer jenen Staaten den Inhalt der Anträge bekanntgebcnden
Notifikation au die betreffenden deutschen Höfe . Man scheint
hi« zunächst abwarle » zu wollen , welche Aufnahme die An¬
träge Seitens der Bundesversammlung finden , um für den
Fall der Erfolglosigkeit dieses Schrittes auf eine wiederholte
Anregung der Sache im Wege einer direkten Verständigung
mit den unmittelbar betheiligten Staaten übeczugehen .

* Tßien . 27 . Nov . Der Polizeiminister Frhr . v . Thier -
r y erhielt die Geheimerathswürde . — Aus dem Orient ge¬
he » Nachrichten über heftige Stürme ein , denen auch meh¬
rere österreichische Schiffe zum Opfer wurden . — Die Ent¬
lassung der lombardischen Soldaten in Verona und
Mantua nimmt ihren regelmäßigen Fortgang . — Beim Schluß
der Berachung der Vertrauenskommissisn für die nie¬
derösterreichische Gemeindeordnung sagte einer der - Ver¬
trauensmänner , wie .wir aus der „ Wien . Ztg . " sehen , u . A . :

Dir Versammlung wird mit mir einverstanden sein , wenn ich betföge,
rzeugung haben , daß weder unsereArbeiten, noch irgend
«euere Gemeinde- »nd Bczirkü - Gcmrindeordnung den
>lg, für das allgemeine Wohl haben können , ohne von
n Schlußstein, von der LaudeSvcrtretung , ver¬
öden .

Italien .
Vo « - er italienische « Grenze , 24 . Nov . ( Sch . M .)

In der Armee von Zentralitalien soll der Austritt Garibaldi ' S
üblen Eindruck gemacht , und viele Soldaten und Offi¬

ziere Vorhaben , seinem Beispiel zu folgen . Inzwischen
erscheint es bemerkenswerth , daß die piemontefische Presse jetzt
übel ans den General zu sprechen ist ; wie denn z . B . die
„ Mailänder Zeitung " in Bezug auf seine letzthin erwähnte
Proklamation sich äußert : „ Dieser Manu , so stark und
brauchbar im Kriege , ist eben so schwach in seinen Reden nnd -

Schnfteu ; die letzteren könnte er , wie uns bedankt , ersparen ."

Wil die „ Turiner Ztg ." meldet , ist Cipriani in Com -
piegne vom Kaiser empfangen worden . Zwischen Beiden soll
auö der Zeit ihrer Verbannung in Nordamerika eine besondere
Vertrautheit bestehen .

T Turin , 28 . Nov . DaS Turiner Kabinet hat noch keine
MtUhellnng bezüglich der von Oesterreich , in Folge von Buon -
compagni

' s Regentschaft , gegen den Kongreß erhobenen
Einsprüche erhalten . Die von Toseaira gegen die Statthal¬
terschaft Buoncompagni

' s geltend gemachten Schwierigkeiten
sind noch nicht beseitigt . DesambrviS dürfte Anfangs De¬
zember . von Paris abreisen .

Alp « » z . 20 . Rv ». All » beweglichen und unbeweglichen
Güter des Marchese Bangagli sind mit Beschlag belegt
worden . — Buoncompagni ist in Modena angekommen



und vv» Farini empfangen worden. — Die von Ricasoli
erhobenen Schwierigkeiten sollen einstweilen beschwichtigt sein .

Frankreich .
* Paris , 28 . Nov . Lord Cowley , welcher sich nach

der Rückkehr von London direkt nach seinem Landhaus Chan¬
tilly begeben hatte , ist heute nach Paris gekommen . — Die

Einladungen zum Kongreß sollen nunmehr , wie behauptet
wird , morgen abgehen . — Die Einschiffung der Ma¬
rineinfanterie für China hat bereits begonnen ; die andern
Korps werden bald Nachfolgen und alle Kriegsschiffe werden
am 15 . bis 20 . Dez . abgesegelt sein . — 3proz . 70 .25 .

Paris , 29 . Nov . ( T . d. St . --A . f. W.) Der „Moni¬
teur " veröffentlicht die Dekrete , wodurch der Wortlaut der
drei zu Zürich geschloffenen Verträge verkündigt wird .
— Man versichert , daß die Einladungsschreiben zum Kongreß
heute abgehen werden .

Spanien .
* Madrid , 27 . Nov . Vorgestern griffen 4000 Mauren

die Position des Generals Echague vor Ceuta an . Sie

zogen sich mit Hinterlassung einer Menge von Todten auf
dem Schlachtfeld - zurück . Unsere Verluste waren beträcht¬
licher , als die früheren . General O 'Donnell schifft sich diesen
Abend ein . — Die „ Gazeta " veröffentlicht das ordentliche
Budget pro 1860 : Die Ausgaben betragen 1887 Mil¬
lionen , die Einnahmen 1892 Millionen Realen .

Großbritannien .
* London , 28 . Nov . Lord Co wiey ist nach Paris

zurückgekehrt . Die „ Times " erwägt die Gründe , welche zu
Gunsten einer Betheiligung Englands am Kongreß spre¬
chen, und jene , welche sich dagegen an führen lassen . Schließ¬
lich stimmt das Cityblatt für die Theilnahme , trotz aller nicht
zu verkennenden Gefahren , die es aufzuzählen nicht verab¬
säumt . Die „ Morn . Post " hofft , das gute Einvernehmen
zwischen Frankreich und England werde die Unabhängigkeit
Italiens , welche Frankreich allein durch den Krieg nicht be¬
werkstelligen konnte , herbeiführen . Die Errichtung eines ita¬
lienischen Bundes scheint diesem Blatt unmöglich , ebenso un¬
möglich , als die Wiederherstellung der Herzoge .

Vermischte Nachrichten .

^ Freiburg , 28 . Nov . Die diesjährige Versammlung des
landwirthschaftlichen Vereins , Bezirk Freiburg , Stadt
und Land , war zahlreich besucht , besonders vom Lande ; man hätte
übrigens gern gesehen , wenn auch die Stadtbewohner sich zahlreicher
eingefunden hätten . Besprochen wurden unter dem Präsidium des Hrn .
v . Türckhetm wichtige Gegenstände aus der gesammten Landwirth -

schaft , besonders über die Düngerarten , über Wiesenbau , Rebbau ,
Viehzucht . — Die eingesendeten Weine von den Jahrgängen 1857 unh

>858 nui . e« geprüft , und im Interesse der Landwirthschaft , der Wein -
Verkäufer und Läufer theile ich Ihnen aus dem Protokoll folgendes
Berzeichniß mit : Vom Jahrgang 1857 erhielten für weiße Weine den
1 . Preis Hr « Dekan Hoch in Wittnau , den 2 . Jos . G . Höfflu » von
Schallstabt . Chrendiplome erhielten Hofrath vr . Werber von Freidurg
und vr . Frick von Wittnau . Vom Jahrgang 1858 erhielten den
1 . Preis vr . Fridolin Schinzinger von Hebsack , den 2 . Jakob Redinger
von Merzhausen , den 3 . vr . Ruef von Freiburg . Ehrendiplom Ge «

meinderath Wehrte von Wendlingen . Für rothe Weine vom Jahrgang
1858 erhielten den 1 . Preis vr . Frid . Schinzinger von Hebsack , den 2 .
Jakob Redinger von Merzhausen . Für weiße Weine vom Jahrgang
1859 , welche aber nicht ausgeschrieben waren , erhielten den 1. Preis
Joh . Jakob Jenne von Leutersberg , den 2 . vr . Frick von Wittnau , den
3 . und 4. I . G . Höfflin von Schallstadt . Ehrendiplome erhielten
Steuerperäquator Schuster von Fretburg und Franz Lech von St .
Georgen . Für Viehzucht erhielten : für die schönsten Wucherstterc den
1 . Preis Sonncnwirth Frei von Kirchzarten , dea 2 . Frhr . v. Türckheim
von der Karthaus , den 3 . Graf v. Kagcneck von Munzingen . Ehren¬
diplome erhielten Laver Barth von Bitzighofen , Gottlieb Sulzberger
von Wolfenweiler , Sleinhart von Haßlach . Für die schönsten Kühe er¬
hielten Bierbrauer Bruck den 1 ., Bierbrauer Schaich den 2 . ( Beide von
Freidurg ) , Blasius Fritsch von Hugstetten den 3 . Preis . Ehrendiplome :
Johann Schlatterer von Herdern und Andreas Dilger von Zarten . Für
die schönsten Kalbinnen : 1 . Preis Franz Joseph Stöcker von Herdern ,
2 . Mathias Maier von Wolfenweilcr , 3. Gottlied Scholer von
Mengen ; Ehrendiplome : Graf v. Kageneck von Munzingen und Ad-
lerwirth Sepfried von Mengen . Für die schönsten Schweine : 1 . Preis
für den schönsten englischen Originaleber erhielt Matthäus Gehrt von
Wildthal ; für den schönsten Bastardeber : vr . Frid . Schinzinger von
Hebsack ; für das schönste Mutierschwein : Ochscnwirth Künstle von
Gundelfingen . Ein heiteres Mahl schloß das schöne und nützliche land -
wirthschaftliche Fest .

— Laut Jtzehoer Nachrichten schritt , als in Tondern ( Schleswig )
70 Personen das Schiller fest zu feiern beginnen wollten , die
dänische Polizei ein und ließ die aufgestellte Schillcrbüste sofort aus dem
Saale schaffen .

— Triest , 24 . Nov . ( Wien . Ztg .) Aus Dalmatien wird der
hiesigen Zeitung eine neue von montenegrinischen Räubern ver¬
übte Gewaltthat berichtet . Der k. k. Linienschiffskapitän Ritter v. Gröl -
ler , Kommandant Sr . Maj . Brigg „ Montecucculi " , welche in Topla
vor Anker liegt , wurde vor einigen Tagen , als er Abends gegen 9 Uhr
von Castelnuovo nach Megline ging , von einer ungefähr 30 Mann zäh -
lenden Rotte angefallen , gebunden und mißhandelt . Gleichzeitig plün¬
derte die Bande ein in der Nähe stehendes Haus , dessen Eigenthümer sie
ebenfalls mißhandelte . Wir fügen hinzu , daß Hr . v . Gröller , nachdem
ihm eine bedeutende Baarschaft und alle Kleider geraubt worden waren ,
nackt an einen Baum gebunden die Verhandlungen der Räuber anhören
mußte , ob man ihn tödten oder sich mit dem Raube begnügen solle . Als
er die Brigg nach drei Stunden wieder erreichte , durchstreiften sofort
Patrouillen zur Aufsuchung der Räuber die ganze Gegend ; leider ist es
nicht gelungen , derselben habhaft zu werden .

— Parts hat eine seiner vielgenannten Berühmtheiten durch den
Tod verloren : den Optiker Charles Chevalier , dessen Thermo -
Meter den Parisern seit langen Jahren die Temperatur anzeigte .

— Ja Algier ist die Schillerfeier mit inniger Liebe zu unserm
Dichter begangen worden , und daß selbst die Franzosen die Bedeutung
der Feier auffaffea , spricht ein algierischeS französisches Blatt herzlich
aus .

* Der gewesene Bankbeamte Trost zu Wien , welcher vom dortigen
Landesgerichte wegen Veruntreuung zu sechsjährigem schwerem Kerker
verurtheilt wurde , hat bekanntlich gegen dieses Urtheil apprllirt . Die
Strafe ist in Folge Dessen auf 5 Jahre schweren Kerker herabgesetzt
worden .

* London , 25 . Nov . Die Versuche mit Hohlkugelu , die
unmittelbar vor dem Abgefeuertwerden mit geschmolzenem
Eisen gefüllt werden , sind gestern in Portsmouth wieder ausgenom¬
men worden . Daß die Wirkung dieser Brandgeschoffe eine ganz außer¬
ordentliche sei, hatte sich zwar schon bei den vor mehreren Wochen zuerst
angestellten Proben erwiesen , aber »S war ein großer Uebelstand , daß
zwischen dem Füllen und dem Laden des Geschosses allzu viel Zeit ver¬
loren ging . Dem ist nun durch einen eigens gebauten Kuppelofen ab¬
geholfen worden . Dieser wurde an Bord des Dampfer « „ Stark " aus¬
gestellt , und gestern feuerte man versuchsweise mehrere solcher Hohl¬
kugeln gegen eine alte unbrauchbare Fregatte . Gleich nach den ersten
wohlgeztelten Schüssen stand das alle Fahrzeug in lichierlohen Flammen .
Ein paar andere , die hart an der Wasserlinie einschlugen , brachten e<
rasch zum Versinken .

— In Nowgorod ist man neben der Michaelskirche beim Graben
auf einen irdenen Krug von alterthümlicher Form gestoßen , der etwa 16
Pfund kleiner silberner Münzen aus den Zeiten des Hansahandel «
enthielt .

Brraotwortltch « Redakteur :
vr . I . Herrn . Kroenlet » .

GroßherzoglicheS Hoftheater .
Mittwoch , 30 . Nov . 4 . Quart . 129 . Abonuementsvor -

stellung : Magnetische Kuren ; Lustspiel in 4 Akten , von
Hackländer .

Donnerstag , 1 . Dez . 4 . Quart . 130 . Abonnementsvor¬
stellung : Die lustigen Weiber von Windsor ; komisch¬
phantastische Oper in 3 Akten mit Tanz , von Nicolai .

Freitag , 2 . Dez . 4 . Quart . 131 . Abonnementsvor¬
stellung . Zur Vorfeier des allerhöchsten Geburtsfestes Ihrer
König ! . Hoheit der Frau Großherzogin Luise , bei festlich
beleuchtetem Hause , neu einstudirt : Prinz Friedrich von
Homburg ; Schauspiel in 5 Akten, von Heinrich v. Kleist.

Sonntag , 4 . Dez . 4 . Quart . 132 . Abonnementsvor¬
stellung : Fernand Cortez , oder : Die Eroberung
Mexiko 's ; große Oper mit Ballet in 3 Akten, von Spontini .

X.516 - Karlsruhe .
Diensterledigung .

Oie Stelle eines Gefangenwärters und AmtSgc -

ftsdienerS in Engen , mit einem Gehalte von 400 fl.
d einem Monturaversum von 42 fl. jährlich , ist rr -

igt . Bewerbungen um dieselbe sind binnen 14
a g e n bei dem Unterzeichneten Ministerium einzu -
» en ; es können jedoch nur solche Bewerber berück-

ütgt werden , welche bereits einen Dienst ähnlicher
t bekleiden , oder wenigstens in die Wartliste für
che Dienste ausgenommen find .
Karlsruhe , den 23 . November 1859 .

Justiz -Ministerium ,
v. Stengel .

Bingner .

v .457 . Wohlfeile Bücher .
Da « Buch der Welt . Jahrgänge 1852 — 58 . Mit

ijelen Abbildungen . Jeder Jahrgang zu 3 fl . 30 kr . —

knedericke Bremer , sämmtl . Romane . 82 Bändchen .
8 fl 12 kr.) 4 fl. 48 kr. - Boccaccio , Decameron ,
ibersetzt von Diezel . 1 fl. 48kr . — Böller , Handatlas
n 38 « arten . 4 . Lufl . 5 fl. 36 kr. - Theodor Kor -
wr 's sämmtl . Werke . 2 Bände . 54 kr. - Voltaire ,
listoires üe Ctwrles XII . Mt Wörterdueb . 36 kr.
- Seckendorfs , der C ivilprozeß . Parodie aus Schiller '-
Stocke. 24 kr. — Bpron 's sämmtl . Werke . 12 Bände .
Nit Stahlstichen . 2 fl. 42 kr . — Van der Velde ,
ämmtl . Werke . Schöne Ausgabe in 8 Bänden . 2 fl.
L kr. — Burdach , Anthropologie . Neueste Auflage .
! fl. — Schiller '« Gedichte . 2 Theile . 36 kr. —
-auff 'S sämmtl . Werke . 5 Bände . 3 fl. - Wetz -
liann , sämmtl . Gedichte . 5. Aufl . 1 fl. 30 kr . —

rempiS , Nachfolge Christi . Elegant gebunden rmt
Solvschnitt . 42 kr. — Freude » und Leiden eines Com -
aiS - Voyageur . 3 . Aufl . 48 kr. — Kurtz , Schiller '«
zeimathjahre . 2 Bände . 2 . Aufl . 2 fl. 12 kr. — Löff-
rr , das galante Berlin . 24 kr . — Payen -Fehling ,
Sewerbschemie . 2 . Aufl . 4 fl. - Algier , Deklamir -
>uch ( 504 Seiten stark ) . 36 kr. — Franst , cUmsche
Laschen - Encyclopäoie . Neueste Auflage . Gebunden
i fl . 48 kr. — Hoffmeister , Schiller 's Leben . 3 Bände .

fl . 30 kr . - Kannegießer , Frauenlob . Sammlung
wn Sonetten . Fein gebunden mit Goldschnitt . 36 kr.

VS - In tadellosen Eremplaren zu haben bei I .
LUrich in Stuttgart ( Kvnigsftraße 45 ) , dessen
eichhaltige Lagerkaraloge jeder Sendung gratis
« igelegt werden . _ _

V .521 . OoS .

ird ein in gutem Zustand befindliches Schwungrad ,
bis 8 Fuß Höhe und 6 bis 8 Zentner schwer , mü

ver ohne Gestell . Näheres bei H . Bell in Oos .

V .523 . Kehl .

Geschäfts - Verkauf.
Ein Drehergeschäft , ras sich einer auSgebretteten

undschaft zu erfreue » bat , und das auch selbst für
nen Kaufmann einen sehr netten Verdienst abwerfen
ürde , ist wegen Wegzug des bisherigen Besitzers
, ter annehmbaren Bedingungen zu verkaufen .
Näheres unter Franko - Auftage bei Karl Gimpel
Kehl .

Zn der G . Braun ' fchen Hofbuchhandlung in Karlsruhe ist zu haben :

Badischer

Geschäfts -Kalender
für

186 «
In Leinwand .

38 kr.

Mit Papier durch¬
schossen.
48 kr.

In Leder .

48 kr.

Mit Einnahme ^ und
Ausgabetabellen .

S« kr.

Ein Fabrikationshaus der deutschen Schweiz , das
dieses ganze Land jährlich wenigstens zwei Male be¬
reisen läßt und nur Spezereihändler und Liquvristen
besucht , wünscht neben seinem einfachen Artikel noch
paffende , andere provtsionswetse zu verschließen und
steht gefälligen , frankirten Anträgen entgegen . . Nähe¬
res sagt die Erpedltion der Karlsruher Zeitung .

V .508 . Karlsruhe .

Carl Arleth ,
Großherzoglicher Hoflieferant ,

empfiehlt :

— frische Homards , ft ,ne CrevetteS , —
frische engl , und franz . Austern , —

ächt ruff . Astracan und Elb -Caviar ,
ganz frische Schellfische , Cabeljau ( billig ) , Tur -
bots . Tolles , Laderban, Stockstiche , frische Paste -
ten von Henry in Straßburg , ächte Pommer sche
Gänsebrüste , ger . und mar . Gänsekeulen ,schöne Bricken ( Neunaugen ) , ger. Bückinge zumRoheisen und Braten , Sardellen , Kräuter - Anchovis ,mar . Häringe , frische Oliven , Capern , Ochsen -
maulsalat . stische Würste , weftphäl . Schinken ,Blasenschmken , feine Käse rc. rc.

V . 536 . Karlsruhe .

Ganz frische Schellfische ,Cabeljau , Solles , Austern , ruff. Kaviar ,Neunaugen , ger. Bückinge , neue Häringe zumBacken . Straßburger Gänseleberterrinen , frisch
8" .. Göttinger , Braunschweiger , Salami -
Wurfte , Frankfurter ger. Brat -, Leberwürfte ,Wertheimer ger. Brat , Leber - und Blutwürste ,

acht ruff . Geflügel -Bouillon -Tafeln rc. rc . em¬
pfiehlt

PH . Dcmvei. Me 'yeie , großh . Hoflieferant.
V .307 . Karlsruhe .

Hausversteigernng .
Der Theilung wegen und mit ober -

vormundschaftlicher Genehmigung wird das unten be¬
schriebene Wohnhaus am

Dienstag den 13. Dezember , d. I .,
Nachmittags 3 Uhr ,

auf dem Rathhause dahier ( Zimmer des SchatzungS -
raths ) öffentlich versteigert , wobei der Zuschlag erfolgt ,
wenn der Anschlag »brr darüber geboten sein wird .

Beschreibung des Wohnhauses :
Ein zweistöckiges Wohnhaus , Nr . 35 in der Spital -

straßc , einerseits Steindrucke ! Prter Wagner 'S Wwe .,
anderseits Friedrich Geyer , Schmied ; da « Wohnhaus
enthält ll Zimmer , wovon 8 heizbar find , nebst
Waschküche und Garten . Werthanschlag 7800 fl.
Die Bedingungen können bei Unterzeichnetem eiugr -
sehen werden .

Karlsruhe , den 24 . November l859 .
Friedrich Schneider , Waisenrichter.

V . 514 . St . Georgen im
Schwarzwald .

Holzversteigerung .
Aus diesseitigem Gemeindcwald werden

Montag den 5 , Dezember d. I . ,
VormiltagS 10 Uhr .

an den Meistbietenden öffentlich versteigert :
3l0 Stämme ( Nadelholz ) Floßholz ,

90 Stück Sägklötze .
St . Georgen , den 26 . November 1859 .

Der Gemeinderath .
Braun .

V .5I2 . Wies loch .
Jagdverpachtung .

Dienstag den 13 . De¬
zember d . I . , Nachmittags

,2 Uhr , wird auf dem Rath -
Hause hier die Ausübung der

Jagd hiesiger , kinschlteßltch von etwa 700 Morgen
Wald , über 3400 Morgen großen Gemarkung auf

Druck « ah Verlag der <K. y, « « » ' scheu Hofbuchdruckeret .

Herren Jagdliebhabcr hiermit etnladen .
Wiesloch , den 28 . November 1859 .

Der Gemeinderath .
Schweinfurth .

vllt . Büchler .V442 . Nr . 9130 . Achern . ( Bekanntma¬
chung .) Zur Rekrutenaushebuna ist für das Kon¬
skriptionsamt Achern Tagfahrt auf
Samstag den 24 . Dezember d. I . , früh 6 Uhr,angeordnet und werden hiezu die Konskriptionspstich -
trgen des diesseitigen Bezirk « bei Vermeidung der ge¬setzlichen Strafen vorgeladen .

Achern , den 24 . November 1859 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Mors .
V .440 . Nr . 15,377 . Lahr . ( Bekanntma¬

chung .)
. , ^ .

Die Konskription für 1860 betr .Die Aushebung der für 1860 konskriptionSpstichti .
gen Mannschaft findet

Samstag den 17. Dezember l. I .,Morgens 8 Uhr ,im Gasthaus zur Sonne dahier statt , wozu sämmt -
li » e Pflichtige des Amtsbezirks hiermit vorgrladeawerden .

Lahr , den 25 . November 1859 .
Großh . bad . Oberamt .

Winter . .
V .435 . Nr . 10,146 . Oberkirch . ( Bekannt -

machung .)

^ ^
Die Konskription pro 1860 betr .

Für das diesseitige Konskriptionsamt ist Tagfahrt
zur Rrkrntraaus - ebung auf

Donnerstag den 22 . De,br ., früh 8 Uhr ,in dem Saal des Gasthauses zum Badischen Hofe da -
hier angeordnet .

Auswärts sich aufhaltende KonskriptionSpflichtigewerden hievon auf diesem Wege in Kenntnis gesetzt .
Oberkirch , den 25 . November 1859 .

Großh . bad . Bezirksamt .S a u r.
10-054 . Lahr . ( Aufforderung .)Die Wittwe de« GewerbschulhauptlehrerS Karl

Schmidt von hier , « arolinc , geb . Heidt , hat umdie Einsetzung in diejGewähr der Berlaffenschaft des" gesucht . Etwaige Einwendungen gegendieses Gesuch find
binnen 6 Wochen

, vorzutragen , widrigenfalls demselben entsprochenwürde .
Lahr , den 12 . November 1859 .

Großh . bad. Amtsgericht .
Müller .

A .394 . Nr . 17,709 . Bruchsal . ( Strafer¬kenn t n i ß.) Nachdem sich RegimcntSreservist Adolph
Karcher von Karlsdorf auf die diesseitige Aufforde¬
rung vom 13. August d. I . nicht gestellt hat , so wirdderselbe des Orts - und Staatsbürgerrechts verlukiau" ' " Derfällung in die Kosten in eine
Geldstrafe von 1200 ff . verurtheilt , vorbehaltlich derStrafe wegen Desertion im Falle der Betretung .Bruchsal , den 18 . November 1859 .

Großh . bad. Oberami.
Leiber .

< Rit ein« Vellage.)
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